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Neues helvetisches Tagblatr.
Herausgegeben von Escher und Ustert/ Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band ll. Nrc,. LXX. Bern, den 23. Christm. I7YY. (2. Nivose Vlll.)

G esezg eb un g.

Grosser Rath, 8. Nov.
(Fortsetzung.)

Secretan ist Kuhns Meinung, und denkt,
sobald ein Gesetz nützlich s>p, so müssen wir
die Verfertigung desselben nicht aufschieben;
auch ist es keineswegs an uns Gewühlten,
neue Beamte zu wählen, und da wir schon
andere Pflichten auf uns haben, so können wir
keine Auftrage annehmen, die uns von der Er-
füllung derselben abhalten.

Legier stimmt Kühn und Secretan bei.
Graf ist gleicher Meinung, und will daH

das Gutachten einmüthig angenommen werde,
weil es nützlich ist.

Gmür will die Freiheit des Volks nicht so
beschränken, denn wenn die Sitzungen etwa
einst eingestellt würden, so ist kein Hinderniß
vorbanden, daß die Repräsentanten, die sich
nicht ihrer Pflicht zuwider, bei Hause befinden,
zu Wahlniännern gewählt werden. Er nimmt
also das Gutachten nur in so weit an, daß es
nicht auf den Fall von Vakanzzeit der gescyge-
benden Räthe angewandt werde.

Escher. Ehe wir fragen: ist dieses Gesetz

bemerke noch der Versammlung, daß wenn es

darum zu thun ist, Beschränkungen in der
Wahlfähigkeit der Beamten vorzuschreiben, die-
selben viel weiter gehen müssen, als der An-
trag des Gutachtens.

Cartier kann Eschern nicht beistimmen, denn
wenn das Volk das Recht hat, einen Beamten
znmWahlmann zu wählen, so muß dieser auch
das Recht haben, diese Stelle zu bekleiden;
und also können wir unsern Mitgliedern nicht
untersagen, die Wahlversammlungen zu besu-
chen, zu denen sie — keinem Gesetz zuwider ge-
wählt wurden. Dagegen ist es unzweckmäßig
und ungerecht die Regierungsstatthalter auch
in dieses Gesetz einschließen zu wollen; denn sie
sind keine vom Volk gewählte Beamte, und
also kann ihnen keine Erwählung durch das
Volk untersagt werden.
^Bäßler stimmt zum Gutachten und will die
Statthalter wegen ihrem zu grossen Einfluß,
den sie in den Wahlversammlungen haben könn-
ten, auch davon ausschließen.

Zimmermann. Dieser Grundsatz ist so
natürlich, daß ich nicht begreiffe, wie man den-
selven bestreiken darf, da schon unser Zartge-
fühl uns zur Annahme desselben bewegen sollte;
allein er muß nur auf die Mitglieder der ober-^ "c,'". uultl» El Illuk nur aus vte MllaueoNràîs;kragen! haben wirsten Gewalten ausgedehnt werden, denn dies

àewem?
dem Volk vorzu-!gehören der ganzen Republik, und können alsi

.5à"^^^àn ein,^sprachen Ww uber noch nicht von einzelnen Gemeinden zu untergeorEzweckmäßigere Einschränkungen des Wahlrechts
als diese ist, und die ganze Versammlung an-erkannte die Gränze ihrer Vollmacht, die unshindere, dm Volk Einschränkungen durch Ge^
setze vorzuschreiben, die nur die Konstitution
enthalten darf, und selbst meine Gegner warendamals m den gleichen Grundsätzen, wie ich
Wenn wir den Endzweck zu erreichen wünschen,ten die Commission hat, so können wir dieses

der Polizeiaufsicht auf unsre Mit-
ÄIn T "'Ht aber durch ein Verboth in derFrecheit der Wahl an das Volk; ich beharre«w auf der geforderten Tagesordnung, u„d

neten und ihrer obersten Pflicht widerspre-
chendcn Stellen berufen werden. Dagegen
kann in diesem Gesetz nicht von den Statthal-
tern die Rede seyn, sondern die Commission
soll uns ein allgemeines Gutachten über aile
Agenten der vollziehenden Gewalt vorlegen.
Eben so seltsam wäre es, wenn wir einen Miß-
brauch, der bis jezt Statt hatte, darum noch
länger bestehen laßen wollten, weil er in eini-
gen Kantonen, wider unsern Willen, ausge-
übt wurde, und also die ddrigenKantone An-
spruch auf den gleichen Mißbrauch, der Gleich-
hett z 'folge, machen könnten. Er stimmt zum
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Gutachten, mit Wegstreichung derErwägungs-
gründe und der Ausdehnung desselben auf die
Regierungsstatthalter.

Anderwerth. Wir haben heute über die
Worte Freiheit und Gleichheit gestritten, jezt
ist es um die Sache selbst zu thun, und man
will allen Grundsätzen der Gleichheit zuwider
einige Kantone in derjenigen Wahlfteiheic be-

schranken, welche die andern,? und wäre es
aus bloscin Mißbrauch, ausübte». Alle Ein-
schrankungen sollen allgemein seyn, und daher
stimme ich zur Vertagung, bis dieser zwcckmä-
ßige Grundsatz allgemein gemacht werden kann.

Hub er unterstützt Eschers -Meinung, und
wünscht,daß wir in denGegcnstand gar nicht eintre-

ten, so wie wir es nicht thaten, als Kühn uns
die Frage vorlegte: ob die Repräsentanten in
die lirvcrsammlungen gehen können

Merz stimmt Zimmerman» bei; fürchtet
aber nicht, daß die Repräsentanten zu hausig
gewählt worden wären, denn das Zutrauen des
Volks gegendieselben ist nicht so fürchterlich groß.

Surer. Die Gleichheit macht die Sache
nicht «us. In Despotie» ist auch Gleichheit
weil Niemand dort Rechte hat — Die Freiheit
muß auch dabei seyn. Nicht dem Senat, son

der» dem blosen Menschenverstand gehört das
Vorschlagrecht zu solchen natürlichen Beschrän-
Hingen des Wahlrechts, die sich schon von
selbst verstehen, weil der Beamte, verschon
gewählt ist, die Pflichten seiner Stelle, und
nicht neue Aufträge erfüllen soll. Er stimmt
zum Gutachten.

Seeretan beharrt ans seiner Meinung und
sieht die Sache gar nicht als konsiitutionssache
an, weil nichts hievon in der Konstitution sieht,
und wir das Recht haben, die Konstitution zu
ergänzen, und einzig gebunden sind, nichts ge-
gen dieselbe vorzunehmen.

Der Grundsatz, daß die Repräsentanten nicht
Wahlmänner werden können, wird angenom-
men, und das übrige des Gutachtens der
Commission zurückgewiesen.

Kühn, im Namen einer Commission, legt
eine neue Abfassung des Gutachtens über die

gegen die Züricherische Interimsregierung vor-
zunehmende Prozeßform, nach den in den von-
gen Sitzungen angeuommenen Grundsätzen vor,
welche bisMorgcn auf denKanzlcitisch gelegt wird.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes

Comite.

Senat, g. November.
Präsident: Lüthy von Zangnau.

Oie Discussion über die Zahl der Glieder
des Vollziehungsraths wird fortgesetzt.

Pfyfer. In der Idee von 5. Direktoren,
liegt weder liliputische Nachäfferei, noch etwa/
Mystisches, nie ist eine Folge von Beobacht
tungen über die Fehler und Ausartungen ftâ-
hercr Verfassungen. Die Erfahrung ichttt:
daß bis anhin die Regierungen in Tiremuci ei-

nes Einzigen in Monarchien, in Tirannei Mchs

rerer in Arristokrarien, und in Volkstirannei in

reinenDemokcatien ausarteten. Was that nun
also, um die Verfassung der Vollkommenheit
näher zu bringen? Man schuf die repràftn-
tative Rêgicrungsfo'.m. Man übertrug die Nes

setzgcbung nicht dem Volke, das in Masse Ge-

setze zu geben, nicht im Stande ist, sonber»

seiner Repräsentanten, die das Volk wählt. Dst

Vollziehung der Gesetze übertrug mau nicht ei-

nem Emsigen, damit dieser nicht über die Es-

setze sich erhebe, und alle Gewalten allmählig

an sich ziehe; aber auch nicht vielen, damit

der Eorporationsgeist nicht eben diese WirkiM-

gen hervorbringe; und die richterliche Gewalt,

die man von beiden obersten Gewalten sonderte,

übertrug man vom Volke gewählten Nichts-
Diese getrennte Gewalten, deren jeder, ihre

Verrichtungen und Gränzen genau angewieft»
und bezeichnet sind, sollen Einheit hervo«

bringen, nemlich die Sicherheit der Rechte A«ec

und jedes Einzelnen, welche der Smatszwew
ist, der dadurch erreicht wird, wenn dem F«,
teresse aller Bürger gemäße Gesetze gegrocn

werden; wenn diese genau und sch"î^ì^
gen, und für innert und äussere vicherv
thätig gesorgt wird; und wenn endlichere
selben durch den Richter, aus die be,°n0eu'^
vii.- und Eriminalfälle, gerecht angewandt >

den. In der Trennung der Gewalten
Verbindung zur Einheit besteht alio aue I
der Organisation der neueren eeprai'M-
Regiermigsformen. Um dies nun aus ^
liegende Frage anzuwenden, so lieht man

ein, daß einerseits in 5. Direktoren ' -

Partikularinteressc, das in einem ^chZig ' ' ^der höchsten Energie ist, dnrch die vier eu

^^rt
und zumahl durch ihre Amovibli'tät t.n
wird, und daß eben diese Anzahl, von

zahlreiche» Corporation, die «m>erme>dil.Y
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îorporatîonsgeist erzeugt, der an die Stelle deS

allgemeinen Interesse, das der Corporation sezt,
sich gleich entfernt. 2.) Daß 5. Direktoren,
fünf ausgezeichnete Männer, aus ganz Helve-
tien, fähiger sind, durch schnelle und doch
überlegte Berathung, das Ganze der Vollziehung
der Staatsverwaltung, der Handhabung inne-
rer und äusserer Sicherheit, zu umfassen, und
in Wirksamkeit zu setzen, als ein Direktorium
von iz. Gliedern, die aus jeder Abtheilung
Helveticas gewählt würden; diese würden

1) Eine zahlreiche Corporation bilden.
2) Würde diese Corporation entweder mir

der Gesetzgebung oder unter sich selbst in
Streit gerathen. Mit der Gesetzgebung;
denn ein Corps von Repräsentanten würde
einem andern Corps von Repräsentanten
entgegengesetzt; das Direktorial - Rcpräsen-
tanteu - Corps dürfte leicht das Rcpräsen-
tantencorps der Gesetzgeber verschlingen;
haben wir nicht das Beispiel von den
ehmahligen Staatsräthen in den schweitzc-
rischen Aristokratien? Haben diese nicht
zuerst die Volksrechre durch ihre Pcrma-
nenz, und nachher die Rechte der souve-
rainen Räthe selbst allmählig usurpirt?
Würden diese Usurpationen ihnen nicht err
leichtert, wenn, wie B. Cart sagt, einst
das gesetzgebende Corps blos drei Monate
lang das Jahr hindurch sich zu-^Sersam-
mein hätte? Mit sich selbst würde diese
Corporation in Conffikt gerathen, weil je-
des Glied sein Lokalinteresse in den Staats
rath bringen würde, und dieses Lokalinte-
reffe der Vollziehung der einzelnen Gesetze,
die ihm entgegen wären, Schwierigkeiten
und Hindernisse entgegensetzen würde.
Müßte Langsamkeit in der Deliberation,

und also Langsamkeit in der Vollziehung,
unausbleibliche Folge einer so grosse» Am
zahl Mitglieder seyn. " " "

4) Würde die Einheit der Organisation der
reprasentat. Regierungsform vernichtet« denn
die Einheit dieser Repräsentation liegt in der

der Repräsentation, der nur Collisi»nen,Ver.
wirrung und Unthätigkeit erzeugen könnte,
eine neue Erschaffung des Kantons - und Lo-
kalgeisteS. Hüten wir uns doch vor dieser ver-
derblichsien aller Organisationen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Zuruf der leidenden Menschheit im Kanton
Linth, an erbarmende Schweizer.

Jüngst trat ein Mann von Verdienst unter
Euch auf, und ließ die Stimme des Jammers
im Kanton Waldstädten in Euren Ohren er-
schallen, um Euer empfindsames Herz zum Mit-
leid zu bewegen.

Und siehe, Zschokke's Stimme war wirksam,
Euer Mitleid thätig, schon strömen Eure milde
Gaben in den Schoos der bedrängten Wald-
städrer zurük; wie werden die Erquickten Euch
danken!

Wollte Gott, daß dieser Kanton der einzige
wäre, der solche Uebel der gegenwärtigen Zeit
aufzuweisen hätte! aber leider sind noch andere
Gegenden in Helvetien ebenfalls der Schaüpiaz
derselben.

Nach dem Kanton Waldstädten ist wohl
schwerlich einer, der vom grausamen Krieg s»
verwüstet ist wie der Kanton Linth, und.mehe
oder weniger alle seine Distrikte.

Schon bei dem Eintritt in denselben, noch
an den Ufern des Zürichsees, von Wollrau,
diesem durch blutige Fußstapfen merkwürdigen
Ort, bis an die Ufer der Linth, welche Jam-
merscenen welch Elend! der Vorrath für Men-
schen und Vieh ist aufgezehrt, das meiste von
lezterm geraubt, geschlachtet, und die erste«
zum Auswandern gezwungen! — O Loos der
Menschheit! Betrachtet dort die alte March,
vormals der Augen so blühende Weide! —
Betrachtet hier Utznacht, wo Russen, Oesirei-
cher und Franken gegen einander im Schlacht-
gewitter standen Wie verändert alles ist! Viele
Häuser von ihren Bewohnern verlassen, die an-
dem der Lebensrnittel beraubt, arm und dürfa

da/Ulk v? das D.r. w. !^'ê!rig! Man mochte Blut weinen bei dem An-
Nk n.ir das blick solcher Elenden! Kommt weiter mit mirWerkzeug dieser Repräsentation; die Gesetz-

gebung ist, wenn ich so sagen darf, der Kopf,
das Direktorium der Arm der Republik. Hier
aber wäre eine Repräsentation in der Reprä-
levtaticn, eine Superfetaà, ein Auswuchs

in die Thäler von Glarus, in alter und neuer
Zeit gerühmte Denkmähler der Siege, über
das alte und neue sich immer gleiche Oestreich,
diese Thäler, sonst so reich an Quellen des
Wohlstandes, durch Industrie und Handlung
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